
 

I. Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. 
Anlage 3 UVPG 

I.1 Merkmale der Vorhaben 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurtei-
len: 

I.1.1 Größe und Ausgestaltung 
des gesamten Vorhabens 
und, soweit relevant, der Ab-
rissarbeiten, 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Repowering-
Projekt (Ersatz von einer WEA durch eine WEA und soll der 
Erzeugung elektrischer Energie dienen. Die Anlagen sind 
bereits genehmigt auf den Anlagentyp ENERCON E-147 
und werden jetzt durch den Änderungsantrag beim Land-
kreis Stendal umgestellt auf den Typ ENERCON E-175 EP5 
mit einer Nabenhöhe von ca. 162 m, einem Rotordurchmes-
ser von etwa 175 m und einer Gesamthöhe von etwa 
249,5m. Die Höhe der Rotorunterkante beträgt ca. 74,5 m. 

I.1.2 Zusammenwirken mit ande-
ren bestehenden oder zuge-
lassenen Vorhaben und Tä-
tigkeiten, 

Der bestehende Windpark „Erxleben“ umfasst neben der zu 
repowernden WEA 20, bestehende WEA, sowie eine weite-
res Neuplanungsprojekt mit denen ein Zusammenwirken bei 
einzelnen Schutzgütern, insbesondere beim Lärm, zu erwar-
ten ist. 

I.1.3 Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, 
Pflanzen und biologische 
Vielfalt, 

Durch die WEA 24 wird für die Dauer des Betriebes eine 
Fläche von 3.151m² (teil-)versiegelt. Davon sind bereits 
1.096m² (teil-)versiegelt. Aufgrund der Höhe der Anlagen 
sind auch Fernwirkungen zu erwarten.  

I.1.4 Erzeugung von Abfällen im 
Sinne von § 3 Absatz 1 und 8 
des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes, 

Der Betrieb von Windenergieanlagen ist lediglich mit einem 
geringen Aufkommen von Abfällen in Form von Putzlappen, 
Filtermatten, Altpapier und Verpackungen aus Kunststoff 
verbunden. 

Wichtigster Abfall sind die Schmierstoffe (Getriebeöl) und 
durch Öl verschmutzte sonstige Abfälle. Diese fallen jedoch 
nicht regelmäßig, sondern nur nach Erfordernis oder in län-
geren Wartungsintervallen an. Die anfallenden Abfälle wer-
den von den Service–Teams ordnungsgemäß bei regionalen 
Entsorgungsbetrieben entsorgt. 

Die Umsetzung des Vorhabens führt somit zu geringen 
Mengen von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen. 
Der Umgang und die Entsorgung der anfallenden Abfälle 
erfolgt ausschließlich durch dafür zugelassene Fachbetrie-
be. 

I.1.5 Umweltverschmutzung und 
Belästigungen, 

Es sind keine Umweltverschmutzungen und Belästigungen 
unter Berücksichtigung der Schall- und Schattenwurfprog-
nose bzw. der Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnah-
men zu erwarten.  

I.1.6 Risiken von Störfällen, Unfäl-
len und Katastrophen, die für 
das Vorhaben von Bedeu-
tung sind, einschließlich der 
Störfälle, Unfälle und Kata-
strophen, die wissenschaftli-
chen Erkenntnissen zufolge 
durch den Klimawandel be-
dingt sind, insbesondere mit 
Blick auf: 

Das Unfallrisiko ist bei der Errichtung und beim Betrieb der 
Windenergieanlagen – bei Einhaltung der Bedienungsvor-
schriften und der Vorschriften für die Arbeitssicherheit – als 
gering einzuschätzen. Die Mengenschwellen der gefährli-
chen Stoffe gem. Anhang I der 12. BImSchV werden bei der 
Errichtung und beim Betrieb der Anlage nicht überschritten. 

Die Vereisung von Flügeln kann durch Eiswurf zu einer Ge-
fährdung führen. Um das Wegschleudern von Eis zu verhin-
dern, werden folgenden Maßnahmen ergriffen.  

 Ausstattung der WEA mit einer automatischen Eis-
ansatzerkennung, 

 Stillsetzung der WEA bei Anzeichen von Eisansatz. 
I.1.6.1 verwendete Stoffe und Tech-

nologien, 



I.1.6.2 die Anfälligkeit des Vorha-
bens für Störfälle im Sinne 
des § 2 Nummer 7 der Stör-
fall-Verordnung, insbesonde-
re aufgrund seiner Verwirkli-
chung innerhalb des ange-
messenen Sicherheitsab-
standes zu Betriebsberei-
chen im Sinne des § 3 Ab-
satz 5a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, 

I.1.7 Risiken für die menschliche 
Gesundheit, z. B. durch Ver-
unreinigung von Wasser oder 
Luft. 

Während der betrachteten Phasen Bau, Betrieb und Rück-
bau kommt es zu unterschiedlichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Ge-
sundheit und des Wohlbefindens. Während die Bau- und 
Rückbauphase mit überschaubaren lediglich, begrenzte 
Zeiträume umfassenden Aktivitäten und daraus resultieren-
den Auswirkungen verbunden sind, verursacht der Betrieb 
der Windenergieanlagen, wobei der Rückbau der Bestands-
anlagen zu berücksichtigen ist, mittel- bis langfristig Folgen 
für das Schutzgut Mensch. Sie unterschreiten jedoch ent-
weder die Zumutbarkeitsschwelle oder können durch Ver-
meidungs- oder Verminderungsmaßnahmen so minimiert 
werden, dass die Zumutbarkeitsschwelle nicht mehr über-
schritten wird. 

I.2 Standort der Vorhaben 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise be-
einträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter 
Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen 
Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

I.2.1 bestehende Nutzung des 
Gebietes, insbesondere als 
Fläche für Siedlung und Er-
holung, für land-, forst- und 
fischereiwirtschaftliche Nut-
zungen, für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche 
Nutzungen, Verkehr, Ver- 
und Entsorgung (Nutzungs-
kriterien), 

Der WEA-Standort liegt innerhalb eines großen bestehen-
den Windparks innerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
Die nächstgelegenen Einzelgehöfte, welche der Wohnnut-
zung unterliegt, befindet sich über 1km und mehr von den 
geplanten WEA entfernt. In Anspruch genommen werden 
auf Dauer und zeitweilig Ackerflächen. Natürliche Strukturen 
und Elemente sowie naturnahe Habitate oder Biotope wer-
den durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen. 

Keine herausgehobene Funktion des Bereichs für die Erho-
lung.  
Keine weiteren größeren Infrastruktureinrichtungen vorhan-
den.   

I.2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, 
Qualität und Regenerations-
fähigkeit der natürlichen 
Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Landschaft, 
Wasser, Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt, des Gebiets 
und seines Untergrunds 
(Qualitätskriterien), 

Das Umfeld des Vorhabens ist geprägt durch landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, kleinflächige waldgeprägte Nutzungs-
typen und den bestehenden Windenergieanlagen. Darüber 
hinaus strukturieren Einzelgebäude, Verkehrswege, verein-
zelte Baumreihen, Hecken und Feldgehölze sowie Baum-
schulen und Streuobstwiesen die Landschaft. Die Bundes-
straße B 189 verläuft ca. 1,5 km westlich des Vorhabens. 
Insgesamt ist der Raum durch die großflächige Ackernut-
zung, den Infrastruktureinrichtungen und den vorhandenen 
WEA eine technisch geprägte, moderne Kulturlandschaft. 

I.2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter 
unter besonderer Berücksich-
tigung folgender Gebiete und 
von Art und Umfang des 
ihnen jeweils zugewiesenen 
Schutzes (Schutzkriterien): 

Das Vorhaben ist nicht geeignet entsprechende Gebiete 
direkt oder indirekt zu beeinträchtigen. 



I.2.3.1 Natura 2 000-Gebiete nach § 
7 Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

Im Betrachtungsraum (5.000 m-Radius) ist ein FFH-Gebiet 
und kein Vogelschutzgebiet vorhanden. Das nächstgelege-
ne Vogelschutzgebiet „Elbaue Jerichow“ liegt östlich ca. 
13 km vom Projekt entfernt. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Uchte unterhalb Gold-
beck“ (3236-301) liegt etwa 1,5 km nördlich des Vorhabens 
und umfasst mit seiner linearen Struktur das Fließgewässer 
mit flutender Wasservegetation der Uchte. 

Die Schutzwürdigkeit beruht auf den teilweise naturnahen 
Flusslauf. Als Arten nach den Anhängen der FFH-Richtlinie 
werden im Standarddatenbogen der bis zu 12 cm große 
Fisch „Steinbeißer“ aus der Familie der Dornschmerlen ge-
nannt. 

Unter Berücksichtigung der genannten Arten nach den An-
hängen der FFH- / Vogelschutzrichtlinie und deren arttypi-
schen Gefährdungspotenziale sowie der konkreten räumli-
chen Situation, sind durch direkte und indirekte Wirkungen 
des Vorhabens keine Betroffenheit der Schutzgebiete zu 
befürchten. Ferner sind auch keine erheblichen Beeinträch-
tigungen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete durch das 
Vorhaben allein oder im Zusammenwirken mit anderen Plä-
nen und Projekten zu erwarten. 

I.2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 
23 des Bundesnaturschutz-
gesetzes, soweit nicht bereits 
von Nummer 2.3.1 erfasst, 

Die vorgesehenen WEA-Standorte liegen, wie die Be-
standsanlagen, nicht in einem nationalen Schutzgebiet. 

Im 5 km-Umfeld ist kein Naturschutzgebiet vorhanden. Das 
nächstgelegene Naturschutzgebiet „Alte Elbe zwischen 
Kannenberg und Berge“ liegt etwa 13 km nordöstlich der 
geplanten WEA 23,24 und 25. 

I.2.3.3 Nationalparke und Nationale 
Naturmonumente nach § 24 
des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits 
von Nummer 2.3.1 erfasst, 

Nationalparks sind im Bereich des Vorhabens und seinem 
5 km-Umfeld nicht vorhanden. Der nächstgelegene Natio-
nalpark „Müritz“ liegt in einer Entfernung von über 90 km 
zum geplanten Vorhaben.  

I.2.3.4 Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete 
gemäß den §§ 25 und 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

Biosphärenreservate sind im Bereich des Vorhabens und 
seinem 5 km-Umfeld nicht vorhanden. Das nächstgelegene 
Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ befindet sich ca. 
13 km vom Repowering-Projekt entfernt. 

Im Nordwesten in ca. 4 km Entfernung zur WEA 24 befindet 
sich das Landschaftsschutzgebiet „Altmärkische Wische“. 
Das Landschaftsschutzgebiet „Ostrand der Arendseer Hoch-
fläche“ liegt in etwa 6 km Entfernung und weitere Land-
schaftsschutzgebiete liegen östlich des Repowering-
Projektes in über 10 km Entfernung zum an der Elbe. 

Durch das Vorhaben sind keine erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. 

I.2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 
des Bundesnaturschutzge-
setzes, 

Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG sind im Bereich des 
WEA-Standortes nicht vorhanden. Das nächstgelegene 
Naturdenkmal ist eine Schilfteich bei Groß Schwechten 
(FND0032SDL), ca. 6,8 km südlich des Projektes. 

I.2.3.6 geschützte Landschaftsbe-
standteile, einschließlich Al-
leen, nach § 29 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG 
bzw. § 39 LNatSchG und Alleen nach § 41 LNatSchG sind 
vom Projekt (inkl. 500 m-Radius) und der Zuwegung nicht 
betroffen. 

I.2.3.7 gesetzlich geschützte Bioto-
pe nach § 30 des Bundesna-

Innerhalb des 500 m-Umfeldes um die gegenständlichen 
WEA sind als gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 



turschutzgesetzes, BNatSchG bzw. nach § 22 NatSchG LSA die Hecken ent-
lang von Wegen und Feldgrenzen und die Feldgehölze be-
kannt.  

I.2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 
51 des Wasserhaushaltsge-
setzes, Heilquellenschutzge-
biete nach § 53 Absatz 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 
Risikogebiete nach § 73 Ab-
satz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes sowie Über-
schwemmungsgebiete nach 
§ 76 des Wasserhaushalts-
gesetzes, 

Der WEA-Standort liegt außerhalb von Wasserschutzgebie-
te gemäß § 51 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Heil-
quellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 des WHG, Risikoge-
biete nach § 73 Abs. 1 des WHG sowie Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 des WHG. Das nächstgelegene 
Wasserschutzgebiet „Osterburg I und II“ liegt über 5 km 
nordwestlich der geplanten WEA und das nächstgelegene 
Überschwemmungsgebiet an der Uchte liegt ca. 2 km nörd-
lich des Vorhabens. 

I.2.3.9 Gebiete, in denen die in Vor-
schriften der Europäischen 
Union festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits 
überschritten sind, 

Das Projektgebiet gehört nicht zu Gebieten, in denen die in 
Vorschriften der EU festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind. Eine Auswertung des Sachsen-
Anhalt-Viewers1 zeigt, dass in einer fünfstufigen Skala der 
Bereich des Vorhabens hinsichtlich der Feinstaub, Distick-
oxid, Kohlendioxid, Methan, Schwefeldioxide und Stickoxid 
eine geringe Belastung aufweist. Es ist davon auszugehen, 
dass die Normen der Luftqualität nicht überschritten werden. 
Dies liegt auch darin begründet, dass sich keine größeren 
Gewerbe- oder Industrieanlagen mit in die Luft emittieren-
den Stoffen in der Nähe befinden. In einer Entfernung von 
ca. 1,5 km verläuft die Bundesstraße B189. 

Das nächstgelegene verzeichnete Fließgewässer ist im Nor-
den die Uchte ca. 2 km Entfernung zum Vorhaben. Die 
Wasserqualität ist für dieses Gewässer mit der Güteklasse 
II-III „kritische belastet“ dargestellt. 

Zur Beurteilung der Normen-Überschreitung von Lärmbelas-
tungen wurde im Sachsen-Anhalt-Viewer2 auf Grundlage der 
aktuellen 3. Lärmkarte aus dem Jahre 2017 herangezogen. 
Daraus ergibt sich, dass für die südlich von Stendal verlau-
fenden Bundesstraßen 188 und 189 eine gewisse Vorbelas-
tung für die Tages- und Nachtstunden vorliegt. Da diese 
jedoch auf die straßennahen Bereiche begrenzt ist, ergibt 
sich kein Konfliktpotential. Die Analyse der Schallbeeinflus-
sung durch die Windenergieanlage ergab eine uneinge-
schränkte Realisierbarkeit. 

1Im Internet unter: https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de – Inhaltsbau: Emissionen 

2Im Internet unter: https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/de – Inhaltsbau: Lärmkartierung 

I.2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölke-
rungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte im Sinne des § 
2 Absatz 2 Nummer 2 des 
Raumordnungsgesetzes, 

An dem vorgesehenen WEA-Standort selbst und im 2 km-
Umfeld sind weder zentrale Orte noch Siedlungsschwer-
punkte vorhanden, die als Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte, insbesondere zentrale Orte und Siedlungsschwer-
punkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes gelten könnten. Nach 
dem sachlichen Teilplan „Regionalstrategie Daseinsvorsor-
ge und Entwicklung der Siedlungsstruktur“ sind Stendal und 
Osterburg als „Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Ober-
zentrums“ und Goldbeck als „Mittelzentrum“ klassifiziert. 

I.2.3.11 in amtlichen Listen oder Kar-
ten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Boden-
denkmäler oder Gebiete, die 

Im Bereich der Konzentrationszone sind laut RPG Altmark 
(2013b) ein Einzelfund aus der Jungsteinzeit (Fundstelle Nr. 
1), zwei Siedlungen des Mittelalters (Fundstelle Nr. 7 und 9) 
und Brandgräberfelder der Kaiserzeit/Völkerwanderung/ 



von der durch die Länder be-
stimmten Denkmalschutzbe-
hörde als archäologisch be-
deutende Landschaften ein-
gestuft worden sind. 

Mittelalter (Fundstelle Nr. 8) bekannt. Die betreffenden 
Fundstellen werden durch die Ausdehnung der Konzentrati-
onszone ansatzweise überdeckt (§ 2 DenkmSchG LSA- 
archäologisches Kulturdenkmal). Vor diesem Hintergrund ist 
die archäologische Dokumentation entweder eine Gra-
bungsvereinbarung mit einer anerkannten und geeigneten 
Fachfirma nach § 15 Abs. 2 S.2 DenkmSchG LSA) oder mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) 
abzuschließen. 

I.3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind anhand 
der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere 
folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen: 

I.3.1 der Art und dem Ausmaß der 
Auswirkungen, insbesondere, 
welches geographische Ge-
biet betroffen ist und wie vie-
le Personen von den Auswir-
kungen voraussichtlich be-
troffen sind, 

Das Vorhaben hat Folgen für Mensch und Natur. Diese Fol-
gen wurden nach den fachgesetzlichen Vorgaben bewertet. 
Um vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen oder 
Schäden vorzubeugen, wurden projekt-, ausführungs- und 
betriebsbezogene Maßnahmen entwickelt, die bereits in der 
Planung berücksichtigt wurden oder beim Bau und im Be-
trieb umgesetzt werden. Bei unzumutbaren Belästigungen 
wurden Maßnahmen zur Folgenminimierung ergriffen. Alle 
mit der Errichtung und dem Betrieb der geplanten neuen 
WEA im Windpark „Erxleben“ verbundenen Eingriffe in Natur 
und Landschaft werden im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Schmal + Ratzbor (2022)) bzw. im Vermerk vom 
26.07.2023 beschrieben und durch die dort dargestellten, 
geplanten Maßnahmen kompensiert. 

I.3.2 dem etwaigen grenzüber-
schreitenden Charakter der 
Auswirkungen, 

Es sind keine grenzüberschreitenden Auswirkungen zu er-
warten. 

I.3.3 der Schwere und der Kom-
plexität der Auswirkungen, 

Die dargestellten nachteiligen Auswirkungen auf die Schutz-
güter des Natur- und Umweltschutzrechts sind bezüglich 
Boden und Biotope zwar erheblich, aber räumlich eng be-
grenzt. Sie sind auf den Anlagenstandort und die Zuwegung 
beschränkt und zu ersetzen. Nachteilige Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild betreffen die nicht sichtverschatteten 
und nicht vorbelasteten Bereiche. Die Eingriffsfolgen sind 
abschließend zu bewältigen. Auswirkungen auf die übrigen 
Schutzgüter sind unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maßnahmen als nicht erheblich einzustufen. Auswirkungen 
auf Menschen sind ebenfalls als nicht erheblich einzustufen, 
da die denkbaren Auswirkungen unterhalb der in den Vor-
schriften oder Normen genannten Richtwerte verbleiben. Da 
das Vorhaben nicht in einem Verdichtungsraum geplant ist, 
ist das Ausmaß der betroffenen Bevölkerung hinsichtlich der 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der land-
schaftsbezogenen Erholung begrenzt. 

I.3.4 der Wahrscheinlichkeit von 
Auswirkungen, 

Bestimmte Auswirkungen ergeben sich durch den Bau von 
Anlagen (Beeinträchtigung von Boden und Biotopen) und 
andere hängen von den Anlagen selbst ab (technische 
Überformung des Landschaftsbildes). Diese Auswirkungen 
treten sicher ein, können aber im Rahmen gesetzlicher Vor-
gaben bewältigt werden.  

Andere Auswirkungen treten nur bei laufendem Betrieb (sich 
drehenden Rotoren) auf (Schallemissionen, Beunruhigung 
des Landschaftsbildes, Auswirkungen auf die Avifauna). 
Diese Auswirkungen treten möglicherweise auf, können 



aber durch die vorgesehenen Maßnahmen weitgehend mi-
nimiert werden. Die Auswirkungen sind damit nicht ausge-
schlossen aber unwahrscheinlich. 

I.3.5 dem voraussichtlichen Zeit-
punkt des Eintretens sowie 
der Dauer, Häufigkeit und 
Umkehrbarkeit der Auswir-
kungen, 

Manche Auswirkungen ergeben sich durch den Bau der 
Anlagen (Beeinträchtigung von Boden und Biotopen), man-
che treten nur bei laufendem Betrieb (sich drehenden Roto-
ren) auf (Schallemissionen, Beunruhigung des Landschafts-
bildes, Scheuchwirkung auf die Avifauna) und andere hän-
gen von der Anlage selbst ab (technische Überformung des 
Landschaftsbildes). Entsprechend variiert der Zeitpunkt des 
Eintretens entsprechend der Umweltfolgen. 

Im Allgemeinen ist bei WEA von einem Betriebszeitraum 
von 20 bis 25 Jahren auszugehen. Eine Verlängerung der 
Betriebsdauer ist möglich. Nach endgültiger Betriebseinstel-
lung werden die Anlagen abgebaut und hinterlassen nach 
dem Abriss der Fundamente und Rückbau der Kranstellflä-
chen keine weiteren Wirkungen. Alle Auswirkungen auf Bo-
den, Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Menschen 
und Kulturgüter sind unter den konkreten Bedingungen an 
den geplanten WEA-Standorten reversibel und von einge-
schränkter Dauer. Insofern sind die Auswirkungen in Ab-
hängigkeit vom Betrieb der Anlagen und dem Betriebszeit-
raum als langfristig, jedoch nicht dauerhaft anzusehen. 

I.3.6 dem Zusammenwirken der 
Auswirkungen mit den Aus-
wirkungen anderer beste-
hender oder zugelassener 
Vorhaben, 

Im Umfeld der geplanten WEAs befinden sich 20 bestehen-
de WEA sowie ein weiteres Repowering-Projekt, die inner-
halb der Konzentrationszone des rechtswirksamen Regiona-
len Entwicklungsplans Altmark (REP) liegen.  

Durch die bestehenden WEA ergibt sich eine Vorbelastung, 
die in dieser Prüfung nach den Maßgaben der Fachgesetze 
berücksichtigt wurde. Im Zusammenwirken der bestehenden 
WEA nehmen die Auswirkungen auf die Schutzgüter in dem 
Bereich insgesamt zu, konzentrieren sich jedoch zeitgleich 
auf einen engen, durch den Regionalplan vorgegebenen 
Raum, der bereits im Vorfeld geprüft und als relativ konflikt-
arm ermittelt wurde. Insgesamt ist davon auszugehen, dass 
auch im Zusammenwirken aller WEA im Bereich der Kon-
zentrationszone keine unvorhergesehenen, erheblichen 
Auswirkungen entstehen. 

I.3.7 der Möglichkeit, die Auswir-
kungen wirksam zu vermin-
dern. 

Im Rahmen der Planung des Projektes wurden bereits ver-
schiedene Möglichkeiten bzw. projektbezogene Maßnah-
men zur Konfliktvermeidung / -minderung gemäß § 7 Abs. 5 
UVPG berücksichtigt: 

 Errichtung der WEA in einer Konzentrationszone 

 Modifikationen der Standortauswahl (Wahl vom 
WEA-Standort auf einer Fläche mit einem möglichst 
geringen Biotopwert). 

 erhebliche Beeinträchtigungen besondere Habi-
tatelemente wie Höhlen- oder Horstbäume, die nicht 
unter das Schutzregime des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Zerstörungsverbot) fallen, wurden damit 
im Rahmen der Standortwahl und -planung vermie-
den. 

 weitmöglichste Nutzung des bestehenden Wege-
netzes als Zuwegung. 

 weitmöglichste Nutzung des bestehenden Kabelnet-
zes bzw. Biotope mit geringer Wertigkeit als Kabelt-



rasse. 

 Teilversiegelung bei der Kranstellfläche und der 
Zuwegung. Vollversiegelung von Boden nur dort, wo 
es technisch unumgänglich ist. 

Die projektbezogenen Möglichkeiten zur Vermeidung erheb-
licher Beeinträchtigungen sind im Rahmen der Projektpla-
nung vollständig ausgeschöpft worden. 

Darüber hinaus werden bei der Realisierung des Vorhabens 
weitere ausführungsbezogene Maßnahmen zur Minimie-
rung des Eingriffs durchgeführt: 

 Störende Lichtblitze (periodische Reflexionen des 
Sonnenlichts an den Rotorblättern (Disco-Effekte)) 
werden gemäß Abschnitt 4.2 der „WEA-
Schattenwurf-Hinweise des Länderausschuss für 
Immissionsschutz“ (LAI 2002) durch nicht reflektie-
rende Beschichtung vermieden. 

 Es wird eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
beantragt.  

 Synchronisierung der Kennzeichnung durch blin-
kendes Licht innerhalb des Windparks soweit dies 
möglich ist. 

 Um Beeinträchtigungen des Schutzguts „Wasser“, 
insbesondere die Verschmutzung, auszuschließen, 
ist ein ordnungsgemäßer Umgang mit Wasser ge-
fährdenden Stoffen bei Transport, Bau und Betrieb 
der Anlage sicherzustellen. Hierzu sind die gesetzli-
chen Vorgaben einzuhalten. Zusätzlich sind vorzu-
sehen: 

o Versickerung des Niederschlagswassers 
von den befestigten Betriebsflächen rand-
lich über die belebte Bodenoberfläche. 

o Schutzmaßnahmen, wie Unterstellen von 
Auffangwannen beim Betanken von Bau-
stellenfahrzeugen, um Verunreinigung des 
Bodens und des Grundwassers sicher aus-
zuschließen. 

o Fachgerechte Aufnahme und Entsorgung 
aller Bauabfälle sowie Abwässer temporärer 
Baustelleneinrichtungen. 

 Beeinträchtigungen des Schutzguts „Boden“ sind 
durch Anwendung folgender Rechtsgrundlagen und 
untergesetzlichen Regelungen im Zuge der Bauaus-
führung zu vermeiden: 

o „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bo-
denveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten“ (BBodSchG) 

o „Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung“ (BBodSchV) 

o DIN 19731:1998-05 „Bodenbeschaffenheit – 
Verwertung von Bodenmaterial“ 

o DIN 18915:2002-089 „“Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ - Ab-
trag des Oberbodens von allen Auftrags- 
und Abtragsflächen vor Baubeginn. Zwi-
schenlagerung und Behandlung (Lagerung 
in Mieten und ggf. Ansaat mit Legumino-
sen). 



o Montage-, Lager- und Parkflächen werden 
nur temporär beansprucht und durch Ausle-
gen mit Baggermatten vor Verdichtungen 
geschützt. 

o Es erfolgt eine getrennte Lagerung von 
Ober- und Unterboden.  

o Es erfolgt eine schriftliche Anzeige des Be-
ginns der Baumaßnahme bei der UBB mit 
Benennung der ausführenden Firma, 14 
Tage vor Beginn der Aufnahme der Bauar-
beiten. 

o Die Vermischung von für Wiedereinbau vor-
gesehenem Boden mit Fremdmaterialien ist 
zu vermeiden. 

o Wiederherstellung der temporär beeinträch-
tigten Flächen (Bodenverdichtung) durch 
entsprechende Maßnahmen (Bodenlocke-
rung etc.) nach Beendigung der Bauarbei-
ten. Wiedereinbau des abgetragenen und 
zwischengelagerten Oberbodens 

 Bau und Verfüllung des Kabelkanals nur außerhalb 
von Phasen mit geringer Tragfähigkeit des Bodens 
(Dauerregen) bzw. bei abgetrockneten Bodenver-
hältnissen. 

 Durchführung von Schutzmaßnahmen zum Schutz 
der an das Bauvorhaben angrenzenden Gehölzbe-
stände, soweit erforderlich, nach einschlägigen 
Normen (DIN 18920) oder daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen 

 Bauzeitenregelung: Die Bodenarbeiten im Zuge der 
Errichtung von Windenergieanlagen (Baufeldräu-
mung, etc.) sind außerhalb der Brut- und Aufzucht-
zeiten der mitteleuropäischen Vogelarten von 01. 
März bis 31. August vorzunehmen. Gegebenenfalls 
ist, wenn die Baufeldräumung in die Brut- und Auf-
zuchtzeiten fällt, die zu bearbeitende Fläche sowie 
ein 20 m Streifen vorab für die Tiere unattraktiv her-
zurichten (z.B. frühzeitiges Häckseln oder Grubbern 
und Vornahme einer Vergrämung mit Flatterband). 
Der Beginn von Baumaßnahmen ist auch im Zeit-
raum vom 01.03. bis 31.08. zulässig, wenn nach-
weislich keine Bruten von Vögeln betroffen sind. 
Dies ist im Rahmen der ökologischen Baubegleitung 
zu erfassen und der zuständigen Behörde nachzu-
weisen. Die Umsetzung der Bauzeitenregelung ist 
zu dokumentieren und der Genehmigungsbehörde 
unaufgefordert vorzulegen. Die Bauzeitenregelung 
dient der Vermeidung einer baubedingten Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und dem 
damit möglicherweise verbundenen Individuenver-
lust bzw. dem Verlust von Entwicklungsformen be-
sonders geschützter Tiere. 

 Um Beeinträchtigungen des Schutzguts „Kultur- und 
sonstige Sachgüter“ auszuschließen, sind entspre-
chende Handlungsweisen sicherzustellen. Hierzu 
sind die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. 

o Treten bei Erdarbeiten kulturhistorische 
Funde zu Tage oder hat dies den Anschein, 
sind diese zu sichern und die zuständige 



Denkmalschutzbehörde zu informieren. 
Diese Regelung gilt für alle entsprechenden 
Fundstücke. Die Entdeckungsstätte und die 
Funde sind bis zum Ablauf einer Woche un-
verändert zu erhalten, damit fachgerechte 
Untersuchungen und Bergungen vorge-
nommen werden können. 

Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bau-
abwicklung, insbesondere zur Berücksichtigung des vorsor-
genden Biotop- und Artenschutzes, ist eine ökologische 
Baubegleitung von einer fachkundigen Person, die der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde schriftlich zu benennen ist, 
durchzuführen. Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist 
die Überwachung der genehmigungskonformen Umsetzung 
der landschaftspflegerischen Maßnahmen einschließlich der 
Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen. 

Die ökologische Baubegleitung stellt in der Abwicklung des 
Baubetriebs das Bindeglied zwischen der Bauleitung und 
Vertretern der Umweltbehörden dar und wirkt an der Ab-
stimmung und an Baustellenbesichtigungsterminen mit. Vor 
Baubeginn wird sie in die Kennzeichnung/Absteckung der 
Baufelder bzw. umweltrelevanter Maßnahmen (Markierung 
der Baufeldgrenzen, etc.) eingebunden und gibt Hinweise zu 
notwendigen Schutzmaßnahmen und Sicherung von Tabu-
flächen. Sie dokumentiert die durchgeführten Maßnahmen 
zur Minimierung von Umweltwirkungen und ggf. zusätzliche, 
unvorhergesehene Umweltbeeinträchtigungen. 

Unter Berücksichtigung der projekt- und ausführungsbe-
zogenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men, sind bei der Realisierung des Vorhabens weitere be-
triebsbezogene Maßnahmen zur Minimierung der Beein-
trächtigungen auf das Schutzgut Menschen und Tiere 
durchzuführen: 

 Mensch 

o Zur Vermeidung von Auswirkungen durch 
Schattenwurf auf das Schutzgut Mensch ist 
eine entsprechende Abschalteinrichtung an 
den WEAs einzurichten. 

 WEA-empfindliche Fledermaus- und Vogelarten 

o Gestaltung Mastfußbereich:  

o Im Umkreis von 137,5 m (entspricht der 
vom Rotor überstrichenen Fläche zuzüglich 
eines Puffers von 50 Metern) um den 
Turmmittelpunkt der Windenergieanlage 24 
dürfen keine Gehölze gepflanzt oder Klein-
gewässer angelegt werden. Zum Schutz 
von Vögeln und Fledermäusen ist die land-
wirtschaftliche Nutzung auf den Baugrund-
stücken so nah wie möglich an die Mastfü-
ße, die Kranstellflächen und die Zuwegun-
gen heranzuführen. Die verbleibenden, 
landwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen 
sind für kollisionsgefährdete Vögel und Fle-
dermäuse unattraktiv zu gestalten. Im Be-
reich der Mastfüße ist dies z.B. durch die 
Entwicklung zu einer höher wüchsigen ru-
deralen Gras-/Krautflur möglich. Die Ent-
wicklung von Brachflächen ist zu verhin-
dern. Aufkommende Vegetation darf nur in 



der Zeit vom 01.09. bis zum 28.02. entfernt 
werden. Mastfußbereiche und Kranstellflä-
chen sind von Ablagerungen, wie Erntepro-
dukten, Ernterückständen, Mist u.a. Mate-
rialien, freizuhalten. 

Die Eingriffsbilanz ist im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Schmal + Ratzbor (2022)) bzw. im Vermerk vom 
26.07.2023 bilanziert. Dabei wurde auch der positiven Effek-
te durch den Rückbau der alten Anlagen beim Repowering 
berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der angesetzten 
Kompensationsverhältnisse (vgl. Landschaftspflegerischer 
Begleitplan von Schmal + Ratzbor (2022)) bzw. im Vermerk 
vom 26.07.2023 wurde ein Kompensationsbedarf ermittelt, 
eine Kompensationsmaßnahme hinsichtlich der Schutzgüter 
Boden und Biotope beschrieben sowie bezüglich des Land-
schaftsbildes eine Ersatzgeldzahlung berechnet. 

 
 
 


